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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

61 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 3a 

des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) in der Neufassung der 

Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 

(BGBl. I. S. 94 ff.) 

Die Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH hat mit 

Schreiben vom 05.12.2012 den Teilrückbau der Eisen-

bahnanlage und die Wiederherstellung der Nutzbarkeit 

des Gleisanschlusses Ap 1347 angeschlossen am BF 

Gelsenkirchen Hbf beantragt. 

Das beantragte Vorhaben unterfällt der Anlage 1 (Liste 

„UVP-pflichtige Vorhaben“) Ziffer 14.8 UVPG. Auf-

grund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles 

nach § 3c UVPG wird gemäß § 3a UVPG festgestellt, 

dass für die beabsichtigte Maßnahme keine Verpflichtung 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

besteht, da von den Vorhaben keine erheblichen nach-

teiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung ge-

mäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. 

Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen 

können auf Antrag nach den Bestimmungen des Um-

weltinformationsgesetzes bei der Bezirksregierung 

Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster, eingesehen 

werden. 

Münster, 12. Februar 2013 

Bezirksregierung Münster 

Dezernat 25 

Az. 25.17.01.03 (15/2012) 

Im Auftrag 

gez. Dagmar Richter 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 73 

 

62 Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) 

Bezirksregierung Münster 

Az.: 500-53.0006/13/0106867-0001/0008.V 

48147 Münster, den 13.02.2013 

Die Dyckerhoff AG - Werksgruppe Nord, Werk Lenge-

rich - hat mit Datum vom 23.01.2013 einen Antrag zur 

Änderung und zum Betrieb ihres Zementwerkes auf dem 

Grundstück in 49525 Lengerich, Lienener Str. 89, Ge-

markung Lengerich, Flur 110, Flurstück 739, vorgelegt.  

Gegenstand des Antrages ist die Mitverbrennung von 

kommunalem, mechanisch entwässertem Klärschlamm in 

der Drehofenlinie 8. Dabei sollen maximal 10 t Klär-

schlamm pro Stunde im Drehofen 8 stofflich und ther-

misch verwertet werden. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen) und .den Bestimmungen des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 

beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 

Vorschriften. 

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemaß § 10 

BlmSchG bekanntgemacht. 

Die geänderte Anlage soll im Juli 2013 in Betrieb ge-

nommen werden, sofern die beantragte Genehmigung 

erteilt wird. 

Für das Vorhaben wurde von der Antragstellerin eine 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird eine Um-

weltverträglichkeitsprüfung als unselbständiger Teil des 

Verfahrens erfolgen. Diese dient der Entscheidung über 

die Zulässigkeit des Vorhabens. 
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Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unter-

lagen einschließlich der Umweltverträglichkeitsunter-

suchung liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, 

vom 25.02.2013 bis 25.03.2013, während der 

Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behörden aus: 

1. Stadtverwaltung Lengerich - Rathaus -, Raum 

506, Tecklenburger Str. 2/4, 49525 Lengerich 

2. Bezirksregierung Münster, Dezernat 53, 

Zimmer R 1, Nevinghoff 22, 48147 Münster. 

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur ge-

gen das Vorhaben können vom 25.02.2013 bis 

einschließlich 08.04.2013 bei den vorgenannten Be-

hörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 

Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die 

nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift 

(in Blockschrift) des Einwenders tragen. 

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Ein-

wendungsschreiben an die Antragstellerin zur Stellung-

nahme weitergegeben werden. Auf Verlangen des(r) Ein-

wenders(in) werden dabei Name und Anschrift un-

kenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Be-

urteilung des Inhaltes der Einwendung erforderlich sind. 

Sofern Einwendungen erhoben werden, können diese 

gem. § 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BlmSchG aufgrund 

einer Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde 

- auch bei Ausbleiben der Antragsteller oder von Per-

sonen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben - in 

einem besonderen Erörterungstermin erörtert werden. 

Sollte ein Erörterungstermin durchgeführt werden, ist 

dieser für Mittwoch, den 08.05.2013, ab 10:00 Uhr im 

Mehrzweckraum der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, 

Bahnhofstr. 112, 49525 Lengerich, vorgesehen. 

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teil-

nahme haben neben den Vertretern der beteiligten Be-

hörden und Stellen, die Antragstellerin und diejenigen, 

die rechtzeitig - d.h. in der Zeit vom 25.02.2013 bis 

08.04.2013 - bei den AuslegungssteIlen Einwendungen 

erhoben haben. Sonstige Personen können als Zuhörer am 

Termin teilnehmen, sofern genügend freie Plätze zur 

Verfügung stehen. 

Die Entscheidung über die Einwendungen wird nach dem 

Erörterungstermin allen Einwendern schriftlich zuge-

stellt. Die Zustellung kann auch durch eine öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden. 

Im Auftrag 

gez. André Riesmeier 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 73 - 74 
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